
  
  

 Fre ie und Hansestadt  Hamburg  
 B ez i r k s a mt  Ham b ur g -M i t t e  
 
 

  
  
  
  
  
  
 

 

Dezernat Wirtschaft, Bauen und Umwelt 
Fachamt Bauprüfung 
M/BP 
 
Klosterwall 6 (City-Hof, Block C) 
20095 Hamburg 
Telefon 040 - 4 28 54 - 34 48 
Telefax 040 - 42 79 - 01 54 1 
E-Mail baupruefung@hamburg-

mitte.hamburg.de 
  
Ansprechpartnerin: ### 
Zimmer ### 
Telefon 040 - 4 28 54 - ### 
E-Mail ### 
 

Bezirksamt Hamburg-Mitte - Fachamt Bauprüfung 
Postfach 10 22 20 - 20015 Hamburg 

 

 
### 
### 
### 
### 
 
 
 
 
 
 
 

 

GZ.: M/BP/00582/2016 
 

Hamburg, den 10. Januar 2018 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Öffnungszeiten: 
Mo, Fr 
von 09.00 bis 12.00 Uhr 
Di, Do  
von 09:00 bis 15:00 Uhr 
Mi - geschlossen                    
Bauberatung findet nur nach 
Terminvereinbarung statt. 
 
 
 
 

 

Öffentliche Verkehrsmittel: 
U1 Steinstraße 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Verfahren Baugenehmigungsverfahren nach § 62 HBauO 
Eingang 16.02.2016 
 
Grundstück  
Belegenheit ### 
Baublock 102-025 
Flurstücke 2518, 0487 in der Gemarkung: Altstadt Süd 

 
 
Installation von temporären Werbeanlagen auf der Fassade des Gebäudes großer 
Burstah 1-3 (zwei 12 m x 8 m große Werbeplakate und mehrere kleinere Werbeplakate) 
 
 
ÄNDERUNGSBESCHEID 
  
Nummer 2 zum befristeten Genehmigungsbescheid 
  
 über die Erweiterung der genehmigten Befristung (01.05.2017 bis 

zum 01.11.2017) auf zusätzlich 01.03.2018 bis zum 30.06.2018 
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 Begründung  
 
Es handelt sich um Werbeanlagen, die aufgrund ihrer Größen von störendem Umfang 
sind und als Dauerwerbung nach § 13 Abs. 3 Nr. 2 der Hamburgischen Bauordnung 
(HBauO) nicht zulässig wären. Sie werden dennoch weiter zugelassen, da die Anbringung 
bisher erst an 88 Tagen (2,89 Monate) erfolgt und damit temporär ist, wenn insgesamt 
eine Anbringungszeit von 6 Monaten nicht überschritten wird. 
 
  
Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
Widerspruch bei der im Briefkopf bezeichneten Dienststelle einlegen (§ 70 VwGO). 
 
 
 
  
 
 
 
Unterschrift 
  
Gebühr 
 
Über die Gebühr ergeht ein gesonderter Bescheid. 
  
   
 
Weitere Anlagen 
 
 Anlage - Statistikangaben zur Umsetzung des HmbTG 
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Anlage 
 
STATISTIKANGABEN ZUR UMSETZUNG DES HmbTG 
 
Dieser Bescheid wird im Transparenzportal Hamburg veröffentlicht (§ 3 Abs. 1 Nr. 13 
HmbTG). Vor der Veröffentlichung werden persönliche Daten aus dem Dokument 
entfernt. 
 
Für das Transparenzportal wird der Bescheid um folgende Angaben ergänzt: 
 
Art der Baumaßnahme: Errichtung 
Art der beantragten Anlage: Werbeanlage 
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